
Landeshauptstadt Stuttgart 
Jugendamt w 

Landeshauptstadt Stuttgart, Jugendamt, 70161 Stuttgart Förderung freier Träger 
 
Hausadresse: 
Hauptstätter Straße 70 
70178 Stuttgart (Mitte) 
 
Postadresse: 
Wilhelmstraße 3 
70182 Stuttgart (Mitte) 
 
 

 

Ihre Nachricht: 

Unser Zeichen: 

Bearbeiter/-in: 

Zimmer: 

Tel. 0711 216- 

Fax 0711 216- 

E-Mail: 

Datum: 

 

Sprechzeiten: 
Mo bis Fr 09:00 - 12:00 Uhr 
Mo und Do 14:00 - 15:30 Uhr 

 
Sie erreichen uns mit: s bis Haltestelle Stadtmitte u und b bis Haltestelle Österreichischer Platz) 

Konto der Stadtkasse: 
BW Bank Stuttgart 
IBAN DE28 6005 0101 0002 0024 08 
BIC SOLADEST600 

 

Bitte bei allen Zuschriften den Betreff bzw. den 
Namen des Antragstellers/der Antragstellerin 
und unsere Codierung angeben. 

 

 
 

 

 
      
51-00-16 
Herr Leverenz  
403 
55 342 (Sekretariat) 
55 341 
Poststelle.51Foerderung@stuttgart.de 
15. Oktober 2025 

 
Aktuelle Informationen zur Förderung Ihrer Kindertageseinrichtung 
- hier: Stuttgart-Zulage und Abschmelzung bestehender Zulagen 

Trägernummer:   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 2. August 2024 haben wir Sie über die Möglichkeit und Umsetzung 
der Stuttgart-Zulage informiert. 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Stuttgart-Zulage wird befristet bis zum 31.12.2028 gewährt und ist durch 
Beschluss des Gemeinderats jederzeit widerruflich. 
 

Auf die Stuttgart-Zulage werden alle bestehenden über- und außertariflichen und damit 
freiwillig gewährten Zulagen angerechnet. Dazu zählen:  
 

 Tarif+ (derzeit befristet bis 31.12.2027) 
 Freiwillige SuE-Zulage der Stadt Stuttgart i.H.v. 180 EUR / Monat für 

Beschäftigte der Entgeltgruppen S 13, S 15 Fallgruppen 1-5 sowie S 16 bis  
S 18 (derzeit befristet bis 31.12.2025). 

 
2. Leitungen und stellvertretenden Leitungen 
 
Für Leitungen und stellvertretenden Leitungen von Kindertageseinrichtungen in den 
Entgeltgruppen TVöD-SuE S 13, S 15 (Fallgruppen 1–5) sowie S 16 bis S 18 wurde 
zusätzlich zur außertariflichen SuE-Zulage die freiwillige Tarif+-Zulage gewährt. 
 
Ursprünglich war vorgesehen, die Tarif+-Zulage ab dem 01.01.2025 jährlich um 25 € 
abzusenken. 
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3. Beschlusslage 
 
Mit GRDrs 0499/2024 hat der Gemeinderat beschlossen, die Abschmelzung der 
Tarif+-Zulage für den unter Ziffer 2. aufgeführten Personenkreis bis zum 31.12.2025 
auszusetzen. 
 
Über die Weitergewährung der freiwilligen SuE-Zulage (aktuell bis 31.12.2025 
befristet) sowie über die künftige Ausgestaltung der Tarif+-Zulage wird im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen 2026/2027 entschieden. 
 
4. Zulagenhöhe nach derzeitiger Beschlusslage 
 
Die Zusammensetzung der Zulagen für den unter Ziffer 2 genannten Personenkreis 
stellt sich aktuell wie folgt dar: 
 

Jahr Tarif+ freiw. SuE-Zulage Stuttgart-Zulage Gesamt 

2024 100 EUR 180 EUR - 280 EUR 

2025 100 EUR 180 EUR - 280 EUR 

2026 50 EUR - 100 EUR 150 EUR 

2027 25 EUR - 125 EUR 150 EUR 

2028 - - 150 EUR 150 EUR 

 
 
5. Umsetzung ab 01.01.2026 
 

 Ab dem 01.01.2026 beträgt die Zulage für den oben genannten Personenkreis 
nach aktueller Beschlusslage 150 EUR monatlich (50 EUR Tarif+ und 100 
EUR Stuttgart-Zulage). 
 

 Sollten sich im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2026/2027 Änderungen 
ergeben, informieren wir Sie rechtzeitig. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Thorsten Leverenz 
 
 
 
 


